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Bayerischer Ruderverband e.V.

Ehrenordnung

1.
Der Bayerische Ruderverband vergibt folgende Ehrungen an seine Mitglieder und
Verbandsvereine:

BRV-Verbandsnadel
Verbandsnadel mit Silberzweig
Verbandsnadel mit Goldzweig
Verdienstnadel mit Silbernen Riemen
Verdienstnadel mit Goldenen Riemen
Ehrenbrief
Ehrenmitgliedschaft
Ehrenpräsident

2.
Die Ehrungen des Verbandes werden in erster Linie für Verbands- oder verbands-
dienliche Tätigkeiten verliehen. Dies umfaßt also die eigentliche Arbeit im Verband
(Verbandsausschuß, Trainerrat, Schiedsrichter, Regattaveranstalter) und in den
Vereinen, da sich der Bayerische Ruderverband als Verband seiner Vereine ver-
steht.

Es werden für folgende Tätigkeiten verliehen:

2.1 BRV-Verbandsnadel:
mindestens 5 Jahre Vorsitzender eines Verbandsvereins
mindestens 5 Jahre als Leiter/Organisator von Regattaveranstaltungen
mindestens 3 Jahre Mitarbeit im Verbandsausschuß
mindestens 7 Jahre Schiedsrichter
Veranstalter bedeutender Verbandsereignisse, wie Rudertag u.ä.

2.2 Verbandsnadel mit Silberzweig:
mindestens 10 Jahre Vorsitzender eines Verbandsvereins
mindestens 10 Jahre als Leiter von Regattaveranstaltungen
mindestens   5 Jahre aktive Mitarbeit im Verbandsausschuß
mindestens 10 Jahre Schiedsrichter
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Verdienste um überverbandliche Veranstaltungen (Weltmeisterschaften
usw.)

2.3 Verbandsnadel mit Goldzweig:
an Präsidenten langjährig befreundeter Verbände
für besonders verdiente Vorsitzende
bei mindestens 10 Jahren aktive Verbandsausschuß-Mitarbeit

2.4 Verdienstnadel mit Silbernem Riemen:
Aktivenklasse: mehrfacher Deutscher Meister
Junioren: FISA-Championat 1. und 2. Platz

2.5 Verdienstnadel mit Goldenem Riemen:
Medaillenränge Olympische Spiele, Europa- und Weltmeisterschaften (auch
Leichtgewichte)

2.6 Trainerbrief:
mehrjährige verdiente und erfolgreiche Trainerarbeit

2.7 Ehrenbrief:
langjährige verdienstvolle Tätigkeit im Verein mit Verbandsbezug

2.8 Ehrenmitgliedschaft
Die Ehrenmitgliedschaft des Bayerischen Ruderverbandes ist in der Regel
auf drei lebende Personen beschränkt. Sie wird auf Beschluss des Ver-
bandstages für besondere Verdienste um den Bayerischen Ruderverband
verliehen.

2.9 Ehrenpräsident
Die Verleihung des Amtes eines Ehrenpräsidenten erfolgt auf Beschluss des
Verbandstages an langjährige verdienstvolle Präsidenten.

3.
3.1 Neben diesen personenbezogenen Ehrungen wird an die Vereine

a) beim 75 jährigen Jubiläum die BRV-Fahne mit Silberkranz
b) beim100-jährigen Jubiläum die BRV-Fahne mit Goldkranz verliehen.

3.2 Darüberhinaus können den steuerbegünstigten Vereinen (Verbandsmitglie-
der) durch Präsidiumsbeschluss noch Sachgeschenke zugewendet werden:
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a) bei Medaillenrängen ihrer Ruderer bei Olympischen Spielen
b) bei Medaillenrängen ihrer Ruderer bei Weltmeisterschaften der 

Senioren
c) Medaillenrängen ihrer Ruderer bei Weltmeisterschaften der Junioren
d) Der erfolgreichste Verein bei den Bayerischen Meisterschaften erhält als

Ehrenpreis den "Bayerischen Löwen" und ein Paar Skull;

3.3 Bei Einladungen von Präsidiumsmitgliedern zu Vereinsveranstaltungen kön-
nen Gastgeschenke an die steuerbegünstigten Verbandsmitglieder zuge-
wendet werden:

- Anlass Bootshauseinweihungen

- Anlass Vereinsjubiläum:
=> bis 49tes Gründungsjahr: Geldgeschenk (zweckbezogen für die 

Förderung des Jugendruderns!)

=> bis 99tes Gründungsjahr: Geldgeschenk (s.o.) 

=> ab 100tes Gründungsjahr: Geldgeschenk (s.o.) 
- Anlass Siegesfeiern: Grußworte und Tz 3.2

- Wanderruderereignisse: Preis des BRV gem. DRV-Wanderruderpreis
=> Sieger der Gruppe A: 255 Euro
=> Sieger der Gruppe B: 155 Euro
=> Sieger der Gruppe C: 105 Euro

- Die jeweils gültigen Bedingungen hierzu werden jährlich im BRV-Report
veröffentlicht.

- Anlass Bootstaufen: nur Grußworte;

4.
Anträge auf Ehrungen sind durch die Verbandsvereine bis jeweils zum 30. Januar
schriftlich an den Bayerischen Ruderverband zu stellen. Das Präsidium kann in be-
sonderen Fällen von sich aus und außerhalb des Verbandstages tätig werden.
Entwurf einer neuen Ehrenordnung
(Änderung der Ehrenordnung vom 21.03 1981)


